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Allgemeines
Fur elektrische Installationen im Versorgungsgebiet der Gemeindewerke Rti gelten die
aktuellen Werkvorschriften des Verbandes Schweizerischer Elektrizitatsunternehmen (VSE) und

die erganzenden Weisungen der Gemeindewerke Riti. Die Nummerierung in diesen Weisungen
entsprechen den Artikeln in den Werkvorschriften des (VSE).

Grundlagen
Werkvorschriften des Verbandes Schweizerischer Elektrizitatsunternehmen (VSE)

Verordnung Uber die Versorgung mit Elektrizitat der Gemeinde Riiti

Netzanschlussbedingungen fir Elektrizitat der Gemeindewerke Ruti

Tiefbauvorschriften der Gemeindewerke Riiti

Gebuhrentarif der Gemeindewerke Riiti

Tarife fur den Energiebezug, Angebot und Preise

Geltungsbereich

Die Weisungen der Gemeindewerke Riti (GWR) sind Ergdnzungen zu den Werkvorschriften des
Verbandes Schweizerischer Elektrizitatsunternehmen (VSE, WV - CH 2025) und sind im
Versorgungsgebiet der GWR vollumfanglich anzuwenden.

Sie gelten fur samtliche Projekte, deren Installationsanzeigen nach dem Inkrafttreten dieser
Weisungen eingereicht wurden.

Leistungsfaktor

Der Leistungsfaktor cos Phi soll zwischen 0.92 induktiv und kapazitiv betragen. Wird der
geforderte Leistungsfaktor am Netzabschlusspunkt nicht eingehalten, wird dem Bezliger der
entsprechende Blindenergiebezug verrechnet.



https://www.gwrueti.ch/Elektrizitätsversorgungsverordnung
https://www.gwrueti.ch/Netzanschlussbedingungen
https://www.gwrueti.ch/Netzanschlussbedingungen
https://www.gwrueti.ch/Tiefbauvorschriften
https://www.gwrueti.ch/Gebührentarif
https://www.gwrueti.ch/Gebührentarif
https://www.gwrueti.ch/Strompreise
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Kommunikation Uber das Niederspannungsverteilnetz

Die GWR kommunizieren mit ihren Smart-Meter, Lastschaltgeraten (LSG) und Rundsteuer-
empfanger (RSE) Uber das Niederspannungsverteilnetz. Die folgenden Frequenzen sind fur diese
Verbindungen durch die GWR belegt und dirfen durch die Netzanschlussnehmer in keiner Weise
mitbenutzt oder gestort werden.

¢ Rundsteuerfrequenz GWR: 1086 Hz
e PLC-Kommunikation (Cenelec A Band nach EN 50065): 9 — 95 kHz
e PLC-Kommunikation FCC Band 150 - 500kHz

Gerate und Anlagen der Netzanschlussnehmer diirfen die im Art. 1.8 (1) aufgefiihrten Kommuni-
kationsfrequenzen weder stéren noch unzuléssig beeinflussen. Fir Anlagen und Gerate, welche
die genannten Frequenzen stéren oder unzuléssig beeinflussen, kénnen die GWR zu Lasten des
Netzanschlussnehmers besondere technische Massnahmen anordnen oder die stérenden
Betriebsmittel vom 6ffentlichen Energieverteilnetz abtrennen.

Bei stérender Beeinflussung von Betriebsmitteln der Netzanschlussnehmer, die durch die
genannten Frequenzen entstehen, lehnen die GWR jede Haftung ab.

Steuerung von Anlagen und Geréten

Ubergangsbestimmungen

Auf Wunsch des Kunden kann eine 24-h-Freigabe fir die durch die GWR gesteuerten Lasten
eingerichtet werden. Die Freigabe erfolgt Gber ein Rundsteuersignal der GWR.

Abwendung eines gefahrdeten oder gestdrten Netzzustandes
Gemass Stromversorgungsverordnung (StromVV) Art. 31f hat der Kunde das Recht den Einsatz
einer intelligenten Steuerung der Lasten durch die GWR zu untersagen. Nicht untersagen kann

der Kunde die Installation und Anwendung der Steuereinrichtung zur Aufrechterhaltung der
Versorgungssicherheit (StromVV Art. 8¢ Abs. 5 und 6).

Meldewesen

Meldepflicht

Die Meldeformulare kdnnen unter folgendem Link eingereicht werden:
www.gwrueti.ch/elektroform

Installationsanzeige (I1A)

In Objekten, in welchen mehrere Elektroinstallationsunternehmen Installationen ausfiihren, hat
jeder Unternehmer seinen Teilauftrag separat zu melden.
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Abschluss der Arbeiten

Fur die Montage oder Demontage von Mess- und Steuerapparaten ist den GWR friihzeitig eine
Apparatebestellung einzureichen. Das gewiinschte Montagedatum inklusive der Uhrzeit ist darauf
zu vermerken.

Die Apparatebestellung muss zeitlich so eingereicht werden, dass zwischen der Einreichung und
dem gewiinschten Montagedatum mindestens 5 Arbeitstage flr die Koordinierung zur Verfligung
stehen.

Die Zugéanglichkeit zu den Mess- und Steuerapparaten zum angegebenen Ausfihrungszeitpunkt
ist durch den Besteller zu gewahrleisten. In Liegenschaften mit mehreren Wohnungen bzw.
Geschaftsraumen ist zur Uberpriifung der Zuordnung der Energiemesseinrichtungen zu den
Raumlichkeiten auch der Zutritt zu den jeweiligen Unterverteilungen notwendig. Zudem ist
sicherzustellen, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Installation soweit fortgeschritten ist, dass alle
neu montierten Mess- und Steuerapparate gefahrlos in Betrieb genommen werden kénnen.

Die GWR behalten sich das Recht vor, bei nicht vorschriftsgemasser Ausfiihrung der Installation,

bei unsachgemasser Vorbereitung der Apparatemontagepléatze oder bei unklaren Beschriftungen,
die Montage der Mess- und Steuerapparate nicht auszufthren.

Sicherheitsnachweis (SiNa)

Bei Schluss- und Abnahmekontrollen sind die Mess- und Prifprotokolle dem Sicherheitsnachweis
beizulegen.

Ungultige oder unvollstandige Sicherheitsnachweise nach NIV Art. 38 werden durch die GWR
zurlickgewiesen.

Die Sicherheitsnachweise kdnnen unter folgendem Link eingereicht werden:
ElektroForm
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Netz- und Hausanschliisse

Erstellung des Netzanschlusses

Die Aufwendungen fur die Erstellung der werkseitigen Anschlussleitung werden gemass den
Netzanschlussbedingungen fir Elektrizitdt der Gemeindewerke Riiti bzw. dem Gebiihrentarif der
Gemeindewerke Riti verrechnet.

Die Rohranlage fiir den Netzanschluss sind gemass den Tiefbauvorschriften der Gemeindewerke
Rt auszufiihren.

Wird die Rohranlage fur den Netzanschluss oder Teilabschnitte davon bauseitig ausgefiihrt, ist
das entsprechende Rohr- und Warnbandmaterial bei den GWR zu beziehen. Der Einsatz von
Fremdmaterial (Rohre, Bdgen, Muffen und dgl.) ist nicht zuléssig. Bei unzulassig ausgefiihrten
Verrohrungen behalten sich die GWR vor, den Netzanschluss zu verweigern bzw. die ent-
sprechenden Anderungen der Rohranlage zu verlangen.

Die Entwéasserung der Rohranlagen muss bauseits ausgefuhrt werden. Die Gemeindewerke Ruiti
Ubernehmen keine Haftung bei allfalligen Wasserschaden.

Die werkseitigen Leitungen sind mit folgenden Uberdeckungsmassen im Erdreich einzubetten:
e Betriebsspannung <1000 Vac : mind. 70 cm Uberdeckung

e Betriebsspannung >1000 Vac: mind. 100 cm Uberdeckung

Diese Mindestmasse gelten ebenfalls fur werkseitige Leitungen, welche unterhalb der
Bodenplatte verlegt werden.

Vor der Einbettung im Erdreich sind die werkseitigen Leitungen durch die GWR einmessen zu
lassen (LeV Art. 62, Abs. 1).

Bei Neubauten und grésseren Umbauten von Einfamilienhdusern und Doppeleinfamilienhausern
ist der Anschluss-Uberstromunterbrecher in einem jederzeit zuganglichen Aussenkasten unter-
zubringen. Dabei sind die im Schema S5.1 (2)-1 angegebenen Maximal- und  Mindestmasse
einzuhalten.

Die Anschluss-Uberstromunterbrecher von Anschlussleitungen mit einem Querschnitt bis 150
mm?, mussen in einem Hausanschlusskasten (HAK) untergebracht werden. Die Spezifikationen
und das Modell des Hausanschlusskastens werden von den GWR festgelegt. Dieser wird durch
die GWR geliefert und installiert.

Fir die Hauseinfiihrungen und die HAK-Montagen im Gebaudeinnern sind die Schema S5.1 (2)-2
und S5.1 (2)-3 zu beachten.

Bei Hochleistungsanschliissen (Querschnitt grosser als 150 mm?2) wird die Anschlussdisposition
durch die GWR projektspezifisch festgelegt. Das zur Aufnahme der Anschluss-Uberstrom-
unterbrecher notwendige Anschlussfeld ist nach den Vorgaben der GWR zu planen und zu
Lasten des Anlagebesitzers zu erstellen. Das Anschlussfeld muss die in den Schema S5.1 (2)-4
bis S5.1 (2)-9 angegebenen Abmessungen aufweisen (Anschlussraum mind. 800mm). Die
Anschluss-Uberstromunterbrecher (Sicherungselement oder Leistungsschalter) sind ebenfalls
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bauseits zu liefern und in das Anschlussfeld der Schaltgerdtekombination einzubauen. Fur den
Anschluss der PEN-Leiter ist im unteren Bereich des Anschlussfeldes eine PEN-Schiene fir
Nutensteine (M12) vorzusehen.

Die Anschluss-Uberstromunterbrecher bleiben dabei im Eigentum des Netzanschlussnehmers
und stehen in dessen Unterhaltspflicht.

Provisorische und temporéare Netzanschlisse

Ein temporéarer Netzanschluss oder ein Baustromanschluss wird Uber einen Baustromanschluss-
kasten (BAK) der GWR angeschlossen. Die Position des BAK wird durch die GWR auf Grund der
Netzstruktur festgelegt. Die Anmeldung hat mindestens 10 Tage vor dem gewtlinschten Montage-
datum mit dem Anmeldegesuch fir Baustromanschluss zu erfolgen.

Nach der Inbetriebnahme der Baustrominstallation (Verkabelungen, Baustromverteiler und
Krananschlisse) ist diese durch den Elektroinstallations-Unternehmer einer Schlusskontrolle zu
unterziehen. Die Schlusskontrolle ist zu dokumentieren und ein entsprechender Sicherheitsnach-
weis (SK Baustrom) ist auszustellen. Der Sicherheitsnachweis der Schluss-kontrolle ist innerhalb
von 30 Arbeitstagen nach Inbetriebnahme den GWR zuzustellen.

Gemaéss der Verordnung Uber elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV) ist fur eine
elektrische Installation auf einer Baustelle eine unabhangige Abnahmekontrolle durchzuftihren.
Diese muss innerhalb von sechs Monaten nach der Inbetriebnahme veranlasst und der ent-
sprechende Sicherheitsnachweis (AK Baustrom) den GWR eingereicht werden.

Fur die Bestellung eines temporéaren Anschlusses fir Vereins- und Festanlasse muss das
Bestellformular friihzeitig bei den Gemeindewerken Rti eingereicht werden. Es gelten die
Bestimmungen des Reglements flr Strom- und Wasseranschliisse bei Vereins- und
Festanlassen.
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6.2 Steuerleitungen

(2) Fur die Umschaltung der Elektrizitdtszahler von Nieder- auf Hochtarif sind zwei Steuerleiter auf
jeden Elektrizitatszahler zu verdrahten. Die Steuerleiter missen folgendermassen
gekennzeichnet sein:

Draht Neutralleiter: Nr. O, grau
Draht Hochtarif: Nr. 4 oder héher, grau
3) Der Steuer-Aussenleiter ist direkt auf den Rundsteuerempfanger zu ziehen. Er darf zwischen dem

Steuertberstromunterbrecher und dem Rundsteuerempfanger keine Klemmstellen aufweisen.
Siehe Schema A 7.10.

4) Der Steuer-Neutralleiter ist direkt auf die plombierbaren Steuerklemmen und auf den Rundsteuer-
empfanger zu ziehen. Abzweigungen von Steuer-Neutralleitern auf einem Rundsteuerempfanger
sind nicht zulassig. Siehe Schema A 7.10.

(5) Die Nummerierung der Steuerleiter ist frei wahlbar. Ausnahmen bilden die Bestimmungen von
Art. 6.2 (2). Die Nummerierung ist in der gesamten Anlage durchgehend einzuhalten. Eine ent-
sprechende Legende ist beim Rundsteuerempfénger anzubringen.

@) Bei mehr als 5 Steuerbefehlen ist ein zweiter Rundsteuerempfanger vorzusehen.

(9) Die Mitbenutzung der Rundsteuerbefehle der GWR fiir private Zwecke ist mdglich, wenn die
Stromkreise durch Relais galvanisch getrennt werden. Die durch die Steuerspannung ange-
steuerten Relaisspulen (A1 und A2) missen plombierbar ausgefiihrt sein.

Private Steuerstromkreise durfen nicht mit denselben grauen, nummerierten Steuerleitern wie
GWR-Steuerstromkreise ausgefiihrt werden, damit Verwechslungen ausgeschlossen werden
kénnen.

Die GWR behalten sich vor, die Rundsteuerbefehle jederzeit und ohne Ankiindigung zu andern
oder ganz ausser Betrieb zu nehmen. Werden dadurch auch Anderungen an den privaten
Steuerungen notwendig, so sind diese durch den Installationseigentimer zu tragen.
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Mess- und Steuereinrichtungen

Allgemeines

Die Messeinrichtungen werden von den GWR geliefert und bleiben in deren Eigentum. Sie
werden von den GWR oder deren Beauftragten montiert, angeschlossen, instandgehalten und
demontiert. Die Kosten fir die Montagen und Demontagen der Mess- und Steuerapparate
werden dem Steller der schriftlichen Apparatebestellung in Rechnung gestellt.

Die private Nutzung von Signal- und Kommunikationsausgangen von Messeinrichtungen der
GWR ist nach Absprache mdglich. Werden dadurch zusatzliche Installationen oder Kommuni-
kationseinheiten notwendig, so werden diese dem Installationseigentimer in Rechnung gestellt.
Die Verantwortung fir die fehlerfreie Funktion und Kompatibilitéat zwischen den Signal- und
Kommunikationsausgéngen der Messeinrichtungen der GWR und den privaten Systemen liegt
beim Installationseigentimer. Wird die Funktion oder die Kompatibilitat auf Grund einer Aus-
wechslung einer bestehenden Messeinrichtung beeintrachtigt, so hat der Installationseigentiimer
diese, durch die Anderung seiner Systeme, auf eigene Rechnung wieder herzustellen. Sind in
diesem Zusammenhang zusatzliche Dienstleistungen durch die GWR notwendig, so werden sie
ebenfalls dem Installationseigentiimer verrechnet.

Diese Bestimmungen gelten fiir alle Signal- und Kommunikationsschnittstellen samtlicher
Messeinrichtungen der GWR, unabhangig vom gemessenen Medium (Strom, Gas oder Wasser).

Standort und Zugénglichkeit

Ist die jederzeit freie Zuganglichkeit zu den Mess- und Steuereinrichtungen sowie zum An-
schlussliberstromunterbrecher nicht gegeben, ist der dauernde und gefahrenlose Zugang mittels
Schlusselrohr zu gewahrleisten. Der Zugang zu weiteren Raumen darf nicht méglich sein. Das
Schlisselrohr ist bei den GWR kostendeckend zu beziehen.

Bei Neubauten und grosseren Umbauten von Einfamilienh&usern und Doppeleinfamilienhdusern
sind die Mess- und Steuereinrichtungen in einem jederzeit zuganglichen Aussenkasten unterzu-
bringen.

Anordnung und Bezeichnung der Messeinrichtungen

Werden die Wohnungen bzw. die Geschéaftsraume vom Installationseigentimer mittels
Wohnungs- oder Raumnummern bezeichnet (in der Regel an der Sonnerietasterplatte oder am
Tarrahmen), sind diese Bezeichnungen fiir die Elektrizitatszahler zu Gbernehmen und auf den
Zahlerplatten anzubringen. Ist dies nicht der Fall, so ist die Beschriftung geméss der Geschoss-
und Lagebezeichnung (Anhang Bild S7.7 (1)-1 bis S7.7 (1)-3) auszufuhren. Die Wohnungs- oder
Raumbezeichnungen sind fir die Bestellung der Messeinrichtungen auf der Apparatebestellung
zu vermerken.

Gemeindewerke Riti  Tel. 055 251 53 53
Werkstrasse 27 info@gwrueti.ch
Postfach 358 www.gwrueti.ch

8630 Ruti



Seite 11/43

sauber vernetzt & sicher versorgt

7.9

(1)

3)

9)

(10)

Messeinrichtungen mit Stromwandlern

Messeinrichtungen mit Stromwandlern (>80 A) sind nach dem Schema A7.9 auszufihren.
Anstelle der funf Steuerleiter sind der Steuerneutralleiter (Nr. 0) und ein Tarifsteuerleiter (Nr. 4
oder hoher) auf den Elektrizitatszahler zu verdrahten.

Typ und Grésse der Stromwandler werden durch die GWR nach den Angaben der Installations-
anzeige bestimmt. Im Niederspannungsbereich werden Stromwandler mit Bemessungsstrémen
von 300/5 A und 800/5 A eingesetzt. Die Stromwandler missen bei den GWR bezogen werden
und bleiben in deren Eigentum. Zwischen dem Erhalt der durch die GWR retournierten
Installations-Genehmigung und der Zustellung der Stromwandler ist mit einer Lieferfrist von
mindestens zehn Werktagen zu rechnen.

Abweichungen der Kabellange (>15 m) zwischen den Messwandlern und dem Elektrizitatszahler
mussen in der Installationsanzeige angegeben werden.

Die Leiter von Strom- und Spannungspfad sind auf ihrer gesamten Lange entsprechend ihrer
Zugehdrigkeit zu den jeweiligen Aussenleitern in den Farben braun, schwarz und grau zu
kennzeichnen. Eine einfarbige Verdrahtung der Leiter ist nicht zuléssig.

Der Leiterquerschnitt des Strompfades muss 4 mm?, derjenige des Spannungspfades
2.5 mm? betragen.

Die Leiter von Strom- und Spannungspfad sind an beiden Leiterenden mit einer eindeutigen und
dauerhaften Beschriftung zu versehen.
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7.10

(4)

Verdrahtung der Messeinrichtungen

Bei Neu- und Umbauten sowie beim Ersetzen von Schaltgeratekombinationen mit Energiemess-
einrichtungen der GWR sind fiir Direktmesseinrichtungen Zahlersteckklemmen einzusetzen. Die
Lieferung, Montage und Anschluss dieser Z&hlersteckklemmen gehen zu Lasten des Installations-
eigentimers. Dabei sind ausschliesslich Produkte zugelassen, in dessen Klemmen sich Z&hler-
steckstifte mit quadratischem Profil mit Seitenabmessungen von 5.7 mm x 5.7 mm einfiihren und
unterklemmen lassen. Zudem mussen die Produkte das Sicherheitszeichen des Eidgendssischen
Starkstrominspektorates (ESTI), nach der Verordnung uber elektrische Niederspannungser-
zeugnisse (NEV) Art. 16, tragen oder mindestens nach der Norm EN 60998-x gepriift sein. Die
folgenden Produkte erfiillen beispielsweise die genannten Anforderungen:

e Seidl Zahleranschlussklemme SL-AKS-Z (80A)-1N, max. 25 mm? E-Nr. 169 127 329
e Hager Zahlersteckklemme KJ31CHO1 (100A), max. 25 mm? E-Nr. 169 027 024
e Eweco Zahleranschlussklemme A00-100 (80A) max. 25mm?2 E-Nr. 169 000 029

Der Nennstrom des vorgeschalteten Uberstromunterbrechers darf den Nennstrom der Zahler-
steckklemme nicht tUberschreiten. Der Querschnitt der unterklemmten Leiter darf nicht grésser sein
als die oben genannten Maximalwerte. Die Mittelachsenmarkierung der Zahlersteckklemme muss
auf die Mittelachse der vertikalen Apparateschiene ausgerichtet sein. Der Abstand zwischen der
Unterkante der Leiterdurchfiihrung bis zur Mitte der horizontalen Apparateschiene muss 90 mm
betragen (siehe Schema S7.10 (4)).

Bei Litzen sind immer Aderendhiilsen zu verwenden. Fir Leiterquerschnitt >10 mm?2 sind fiir die
Verdrahtung der Zahlersteckklemme zwingend Litzen zu verwenden. Die beiden Tarifleiter missen
mit Klemmen isoliert werden.

Hinter der Zahlerplatte ist fur die Anschlussleiter eine Reserveschlaufe von mind. 15 cm vorzu-
sehen. Die Zahlersteckklemme ist mit einer transparenten Abdeckhaube gegen Staub zu sichern.
Die Abdeckhaube wird nach der Zahlermontage vor Ort deponiert und kann vom Installateur erneut
verwendet werden.

Wird die Zahlersteckklemme nicht oder mangelhaft montiert, wird der zusatzliche Aufwand in
Rechnung gestellt.

Gemeindewerke Riti  Tel. 055 251 53 53
Werkstrasse 27 info@gwrueti.ch
Postfach 358 www.gwrueti.ch
8630 Ruti


https://www.elektro-material.ch/de/shop/zaehlersteckklhager-kj31ch01-100a-ohne-plombierdeckel/p/va-928931
https://www.elektro-material.ch/de/shop/zaehleranschlussklemme-80a-anschlussquerschnitt-2535mm/p/va-1379052?category=eweco

Seite 13/43

sauber vernetzt & sicher versorgt

8.4
8.4.1

(1)

(2)

)

(4)

Verbrauchsanlagen
Ubrige Verbraucheranlagen

Wassererwarmer

Wassererwarmer 2100 | sind fiir eine mdglichen Lastabwurf hinter Schaltapparaten anzu-
schliessen. Die Freigabe der Wassererwarmer erfolgt tagsuiber und dynamisch bei allfalligen
Energieuberschiussen aus Photovoltaikanlagen. Zudem erfolgen, hauptsachlich in der Nacht,
zusatzliche Freigaben damit die minimale Freigabezeit erreicht wird. Es sind folgende
Freigabezeiten erhéltlich:

e Boiler min. 4 h Ein 03:15 — 07:00 Uhr, dynamisch zw. 07:00 und 20:00 Uhr

e Boiler min. 4.5h Ein 02:30 — 07:00 Uhr, dynamisch zw. 07:00 und 20:00 Uhr

e Boiler min.5.5h Ein 01:45 - 07:00 Uhr, dynamisch zw. 07:00 und 20:00 Uhr

e Boilermin. 6 h Ein 01:00 — 07:00 Uhr, dynamisch zw. 07:00 und 20:00 Uhr
e Boiler min. 7 h Ein 00:15 - 07:00 Uhr, dynamisch zw. 07:00 und 20:00 Uhr
e Boiler min. 9 h Ein 23:00 — 07:00 Uhr, dynamisch zw. 07:00 und 20:00 Uhr

e Boiler min. 11 h Ein 21:30 — 07:00 Uhr, dynamisch zw. 07:00 und 20:00 Uhr

Diese Schaltzeiten kdnnen +/- 30 min von der realen Uhrzeit abweichen. Die GWR behalten sich
vor die Schaltzeiten von Rundsteuerbefehlen jederzeit und ohne Ankindigung zu &ndern oder
ganz ausser Betrieb zu nehmen.

Die gewiinschten Rundsteuerbefehle sind auf der Installationsanzeige zu vermerken.

Fur die Tagesnachladung ist fir den folgenden Rundsteuerbefehl ein separater Steuerleiter zu
verdrahten:
e Boiler Tagesentsperrung Aus 11:00 — 12:30 Uhr

Diese Schaltzeiten kdnnen +/- 30 min von der realen Uhrzeit abweichen. Die GWR behalten sich
vor die Schaltzeiten von Rundsteuerbefehlen jederzeit und ohne Anklindigung zu &ndern oder
ganz ausser Betrieb zu nehmen.

Wassererwarmer mit einem Inhalt =100 | mit einer privaten Steuerung sind ebenfalls, fir einen
mdglichen Lastabwurf, hinter Schaltapparaten anzuschliessen. Dazu ist das Schema S8.5 (5) zu
beachten.

Bei einer stufenlosen Regelung des Heizeinsatzes darf der Gesamtoberschwingungsgehalt des
Stromes (THDi) bei 50 % Regelleistung nicht mehr als 5 % betragen. Fur die Beurteilung sind den
GWR die jeweiligen Datenblatter einzureichen. Die GWR fiihren stichprobenweise oder im
Zweifelsfall Netzanalysen durch und ordnen bei Nichteinhaltung der Grenzwerte entsprechende
Massnahmen an.

Steckbare Wassererwarmer mit einem Inhalt 2100 | mit einer eingebauten Warmepumpeneinheit
durfen ohne einen zuséatzlichen Schaltapparat zur Spitzensperrung angeschlossen werden,
sofern deren Leistung 3.7 kVA nicht tibersteigt.
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8.4.2

(1)

8.4.3

1)

8.4.3

1)

®3)

8.4.4

(1)

(@)

Waschmaschine und Waschetrockner.

Waschmaschinen und Waschetrockner dirfen ohne einen zusatzlichen Schaltapparat zur
Spitzensperrung angeschlossen werden.

Warme- und Kéalteanlagen

Die GWR konnen fur Klimaanlagen in besonderen Féllen eine zeitliche Unterbrechung der
Energielieferung festlegen.

Widerstandsheizungen

Die Einhaltung der eidgendssischen und kantonalen Energiegesetze ist Sache des Installations-
eigentimers. Die GWR bewilligen ausschliesslich die technische Umsetzung.

Auszug aus dem Kantonalen Energiegesetz vom 19. Juni 1983 (EnerG ZH 730.1), 810b:
Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen zur Gebaudeheizung durfen nicht

a) neu installiert werden,

b) als Ersatz von ortsfesten elektrischen Widerstandsheizungen installiert werden,

c) als Zusatzheizung eingesetzt werden.

Notheizungen sind in einem begrenzten Umfang zuléssig (siehe 8.9 (2)).

Bestehende elektrische Widerstandsheizungen zur Gebéaudeheizung (z.B. elektrische Speicher-
heizungen) missen weiterhin Gber die entsprechenden Rundsteuerbefehle geschaltet werden.

Warmepumpen

Warmepumpenanlagen (mit oder ohne Zusatzheizung) mit einer elektrischen Gesamtleistung
23.7 kVA mussen, fur einen moglichen Lastabwurf, hinter Schaltapparaten angeschlossen
werden (siehe Schema S8.9 (1)). Fur die Spitzensperrung der Warmepumpenanlage ist ein
separater Steuerleiter zu verdrahten.

Ist in einer Warmepumpenanlage eine externe, elektrische Zusatzheizung vorhanden, muss fir
dessen Spitzensperrung ein separater Steuerleiter verdrahtet werden, sofern die Zusatzheizung
nicht Gber die Spitzensperrung der Warmepumpe elektrisch verriegelt ist (siehe Schema S8.9

(1)
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Seite 15/43 9 Kompensationsanlagen, Aktivfilter und Saugkreisanlagen

9.2 Kompensationsanlagen

3) Eine Zentralkompensation fir mehrere Zahlerstromkreise ist nicht zulassig.

10 Energieerzeugungsanlagen (EEA)

10.1  Grundlagen

() Die Weisungen der GWR Uber die technischen Anschlussbedingungen von Energieerzeugungs-
anlagen orientieren sich am Stromversorgungsgesetz (StromVG), an der Stromversorgungsver-
ordnung (StromVV) und am Branchendokument ,Netzanschluss fiir Energieerzeugungsanlagen
an das Niederspannungsnetz (NA/EEA-NE7 — CH 2025)" des Verbandes Schweizerischer
Elektrizitdtsunternehmen (VSE). Das genannte Branchendokument und die zugehdérigen Einstel-
lungen (Landereinstellung ,Schweiz®) gelten als Grundlage und sind im Versorgungsgebiet der
GWR vollumféanglich anzuwenden. Fir die Bildung von Eigenverbrauchsgemeinschaften gelten
des Weiteren das Energiegesetz (EnG) mit der Energieverordnung (EnV) und das Handbuch
Eigenverbrauchsregelung (HER) des Verbandes Schweizerischer Elektrizitdtsunternehmen
(VSE).

10.2.2 Meldepflicht an den VNB

(2) EEA, die steckbar mit dem Netz verbunden werden, missen den Gemeindewerken RUti im
Voraus unter folgendem Link gemeldet werden: Plug-&-Play-Photovoltaikanlagen

10.3 EEA mit Parallelbetrieb zum Stromversorgungsnetz

10.3.1 Technische Anschlussbedingungen

(5) Netz- und Anlageschutzschalter
Bei Photovoltaikanlagen, deren Wechselrichter Uber einen normkonformen internen Netz- und
Anlageschutz (NA-Schutz) mit integriertem Kuppelschalter verfugen, kann auf die Verwendung
eines zusatzlichen externen NA-Schutzes verzichtet werden. Diese Ausnahme gilt ausschliesslich
fur netzfolgende Wechselrichter, bzw. fiir Anlagen, die sich bei dauerhaftem Spannungsverlust
(Netzausfall) galvanisch vom Netz trennen und nicht notstrombetriebsféahig sind.
Die Wechselrichter gelten in Bezug auf die betrieblichen Aspekte als normenkonform, wenn auf
der Konformitatserklarung die Normen SN EN 50549-1 und SN EN 62109 -1:2010/-2:2011
aufgefuhrt sind. Der Anlageersteller Uberprift geméss dem Datenblatt des Wechselrichter-
Herstellers, ob die Wechselrichter die erwahnten Normen einhalten. Ein entsprechender Nachweis
ist den GWR mit dem technischen Anschlussgesuch (TAG) einzureichen.

Netz- und Anlageschutzeinstellungen
Bei der Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage ist die Landereinstellung ,Schweiz“ am
Wechselrichter einzustellen.
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10.3.2

(1)

10.3.3

1)

()

Einspeisebeschrankung

Die Leistungseinspeisung ins 6ffentliche Verteilnetz aus Photovoltaikanlagen darf am Haus-
anschlusspunkt max. 70% der wechselstromseitigen Nennleistung der angeschlossenen
Wechselrichter betragen (StromVV, Art. 19c). Daflir kann zur Optimierung des Eigenverbrauchs
ein dynamisches Lastmanagement zu Lasten des Netzanschlussnehmers eingebaut werden.
Alternativ muss an den Wechselrichtern eine direkte Begrenzung der produzierten Leistung auf
max. 70% vorgenommen werden.

Lastabwurfsteuerung

Zum Einhalten der Netzqualitéat und zur Verhinderung eines Netzzusammenbruchs muss die
Einspeiseleistung der Erzeugungsanlage reduziert oder vollstandig abgeschaltet werden kénnen.
Dazu sind Vorbereitungen fir die Steuerung der Erzeugungsanlage gemass Schema

S10.3 (5)-1 und S10.3 (5)-2 zu treffen.

Einspeisung von Blindleistung

Energieerzeugungsanlagen mit einer Leistungsabgabe >3,7 kVA mussen unter normalen Be-
triebsbedingungen in der Lage sein, induktive bzw. kapazitive Blindleistungen abzugeben. Die
Einspeisung der Blindenergie muss dynamisch, anhand dem im Schema S10.3 (5)-3 darge-
stellten Diagramm bzw. in direkter Abh&ngigkeit zur anliegenden Netzspannung (Q/U-Kennlinie)
erflogen. Der Leistungsfaktor der EEA darf die Minimalwerte von 0.92 Uberregelt und 0.92
unterregelt nicht unterschreiten.

Entstérung der Kommunikationsfrequenzen

Wechselrichter von Photovoltaikanlagen sind so auszuwahlen bzw. zu programmieren, dass eine
Beeinflussung der Kommunikationsfrequenzen der GWR gemass Art. 1.8 (1), z. B. der Rund-
steuerfrequenz (1'086 Hz), ausgeschlossen ist. Der Anlageersteller ist in der Pflicht sdmtliche
erforderlichen technischen Massnahmen zur Vermeidung einer solchen Beeinflussung zu
ergreifen und diese gegeniiber den GWR nachzuweisen.

Messung

Bei Eigenverbrauchsregelungen (EVG) und Zusammenschlissen zum Eigenverbrauch (ZEV) sind
die Energiemesseinrichtungen gemass den Schemas A10.3/1 und A10.3/2 anzuordnen.

Inbetriebnahme

Inbetriebnahmen von Energieerzeugungsanlagen sind den GWR mindestens flinf Arbeitstage im
Voraus mit einer Einreichung der Fertigstellungsanzeige bekannt zu geben.

Bei der Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage sind alle unter Art. 10.3.1 (5) aufgefuhrten
technischen Massnahmen sicherzustellen bzw. zu programmieren und in Anwesenheit des
Fachpersonals der GWR zu prufen. Erfolgt dies nicht, darf die Anlage nicht in Betrieb gesetzt
werden.
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3)

10.4

1)

10.5

(2)

10.6

(4)

10.7

(1)

Die Funktion von NA-Schutzsystemen ist bei der Inbetriebnahme im Zuge der Abnahmekontrolle
und periodisch alle 5 Jahre durch den Installationseigentimer zu priifen und zu protokollieren.
Dies gilt sowonhl fiir externe NA-Schutzschalter als auch fir integrierte Schutzsysteme.

Beglaubigung Herkunftsnachweis (HKN)

Fur die Beglaubigung von Photovoltaikanlagen missen den GWR folgende Unterlagen im Voraus
zugestellt werden:
e  Auftrag zur Beglaubigung der Photovoltaikanlage
(Pronovo: www.kundenportal.pronovo.ch/)
e  Sicherheitsnachweis der AC-Installation
e  Mess- und Prifprotokoll Photovoltaikanlage
e  Zahlerschema
e  Stringplan
e Fotos des PV-Generators (bei integrierten Anlagen auch von Unterkonstruktion)

Aufhebung oder Begrenzung des Parallelbetriebes

Die GWR behalten sich das Recht vor, bei ungeniigenden Funktionsnachweisen der unter Art.
10.3.1 (5) aufgefiihrten technischen Anschlussbedingungen, den Parallelbetrieb mit der EEA
aufzuheben und die entsprechende Anlage vom Energieverteilnetz abzutrennen.

EEA ohne Parallelbetrieb mit dem Niederspannungsverteilnetz (Inselbetriebsféahige EEA)

Inselbetriebsfahige Photovoltaikanlagen sind so anzuschliessen bzw. zu schalten, dass im
Notbetrieb keine elektrische Verbindung durch aktive Leiter zwischen dem spannungsfiihrenden
Notstromnetz und dem spannungsfreien Verteilnetz besteht. Die Trennung zwischen diesen zwei
Stromkreisen muss redundant ausgefihrt sein. Dazu sind entweder zwei, in Reihe geschaltete,
elektrische Schalteinrichtungen im Hauptstromkreis (z. B. Leistungsschalter, Schitze oder
Motorschutzschalter) einzubauen oder eine Schalteinrichtung im Hauptstromkreis mit Riick-
meldekontakt zum Wechselrichter vorzusehen (siehe Schema S10.6 (4)). Die Schalteinrichtungen
trennen im Notbetrieb alle aktiven Leiter des Notstromnetzes vom Versorgungsnetz ab. Des
Weiteren muss Uber eine weitere Schalteinrichtung fir den Notbetrieb ein geerdeter Sternpunkt
(Verbindung N-PE-Erder) gebildet werden.

Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV)

Werden innerhalb eines Zusammenschlusses fiir Eigenverbrauch (ZEV) die Messungen der
Endverbraucher als private Messungen ausgefiihrt, so fallen diese nicht unter den Zustandig-
keitsbereich der GWR (Energieverordnung EnV, SR 730.01, Art. 16, Abs. 1). Diese privaten
Messungen missen so erstellt werden, dass sie die Anforderungen der Messmittelverordnung
(MessMV), insbesondere der Verordnung des Eidgendssischen Justiz- und Polizeidepartements
Uber Messmittel fur elektrische Energie und Leistung (EMmV) erfillen, sofern sie fur die
Abrechnung der bezogenen Energie verwendet werden.
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3)

(4)

11
111

)

11.2

1)

Werden durch die Bildung eines ZEV mehrere bestehende Netzanschlisse zu einem einzigen
Netzanschluss zusammengefasst, so missen die nicht mehr bendétigten Netzanschlisse auf
Kosten des Netzanschlussnehmers zuriickgebaut werden.

Private Energieverteilleitungen, welche parzellenibergreifend zur Versorgung der einzelnen
Liegenschaften eines ZEV erstellt werden, sind nach dem Kantonalen Geoinformationsgesetz
durch die Gemeindewerke Ruti einzumessen und im Geoinformationssystem (GIS) nachzutragen.
Fuhren solche Leitungen auch tber 6ffentlichen Grund, so sind zuséatzlich die Bestimmungen der
Leitungsverordnung (LeV) anzuwenden. Die Kosten fiir die Einmessungen und die Nachtragung
im GIS werden dem Netzanschlussnehmer auferlegt.

Das Verhaltnis zwischen dem Ansprechpartner der ZEV und den GWR ist vertraglich
festzuhalten.

Elektrische Energiespeicher und unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)

Elektrische Energiespeicher

Elektrische Energiespeicher zur Eigenverbrauchsoptimierung von EEA sind so zu installieren,
dass eine Ladung aus dem o6ffentlichen Verteilnetz und eine spéatere Entladung ins Netz zurtick
nicht maglich sind. Diese Vorgabe kann mit einem Energieflussrichtungssensor (EnFluRi-Sensor)
eingehalten werden.

Es ist jedoch méglich entweder den Energiespeicher aus dem offentlichen Verteilnetz zu laden
oder die Energie aus der EEA im Energiespeicher ins offentliche Netz einzuspeisen. Bei der
Eingabe des Anschlussgesuchs ist anzugeben, welche dieser zwei Betriebsarten gewahlt wird.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Elektrische Energiespeicher zur Notstromversorgung sind so anzuschliessen bzw. zu schalten,
dass bei einem Versorgungsausfall, nach dem Umschalten auf Notbetrieb, keine elektrische
Verbindung durch aktive Leiter zwischen dem spannungsfiihrenden Notstromnetz und dem
spannungsfreien Versorgungsnetz besteht. Die Trennung zwischen diesen zwei Stromkreisen
muss redundant ausgefuhrt sein. Dazu sind entweder zwei, in Reihe geschaltete, elektrische
Schalteinrichtungen im Hauptstromkreis (z. B. Leistungsschalter, Schitze oder Motorschutz-
schalter) einzubauen oder eine Schalteinrichtung im Hauptstromkreis mit Riickmeldekontakt zum
Wechselrichter vorzusehen (siehe Schema S10.6 (4)). Die Schalteinrichtungen trennen im
Notbetrieb alle aktiven Leiter des Notstromnetzes vom Versorgungsnetz ab. Des Weiteren muss
Uber eine weitere Schalteinrichtung fiir den Notbetrieb ein geerdeter Sternpunkt (Verbindung N-
PE-Erder) gebildet werden.
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Seite 19/43 12. Ladeinfrastruktur fur Elektrofahrzeuge

12.2  Allgemeines

@) Die Stromwandler fiir das Lastmanagement sind gemass Art. 7.9, Abs. 7 im gemessenen Bereich
anzuordnen. Ist dies aus technischen Griinden nicht mdglich, so sind im ungemessenen Bereich
moglichst verlustarme Wandler zu verwenden.

12.3  Ansteuerbarkeit

Q) Ladestationen fiir Elektrofahrzeuge 23.7 kVA miissen so beschaffen sein, dass sie fiir einen
mdglichen Last- oder Einspeiseabwurf einen geeigneten Steuereingang aufweisen. (siehe
Schema A12.3). Ist dies nicht der Fall so sind Ladestationen oder Steckdosen fiir Elektro-
fahrzeuge hinter Schaltapparaten anzuschliessen (siehe Schema S12.3 (1)).

(2) Ladestationen fur Elektrofahrzeuge sind so anzuschliessen und zu programmieren, dass bei
einer einphasigen Ladebelastung keine Schraglast >3.7 kVA entstehen kann.
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Anhang Schemata

S5.1 (2)-1
S5.1 (2)-2
S5.1 (2)-3
S5.1 (2)-4
S5.1 (2)-5
S5.1 (2)-6
S5.1 (2)-7
S5.1 (2)-8
S5.1 (2)-9
S7.7 (1)1
S7.7 (1)-2
S7.7 (1)-3
S7.10 (4)
S8.5 (2)
S8.5 (5)
S8.9 (1)
$10.3 (5)-1
$10.3 (5)-2
$10.3 (5)-3
S10.6 (4)
S12.3 (1)

Beispiel Aussenzéahlerkasten

Leitungseinfihrung von oben

Leitungseinfihrung von unten
NHS-Lastschaltleiste Leitungseinfiihrung von oben
NHS-Lastschaltleiste Leitungseinfiihrung seitlich
NHS-Lastschaltleiste Leitungseinfihrung von unten
Leistungsschalter Leitungseinfiihrung von oben
Leistungsschalter Leitungseinfihrung seitlich
Leistungsschalter Leitungseinfiihrung von unten
Lagebezeichnungen der Wohnungen Teil 1
Lagebezeichnungen der Wohnungen Teil 2
Lagebezeichnungen der Wohnungen Teil 3
Zahlersteckklemmen bis 80 A

Ubersicht Rundsteuerbefehle

Wassererwarmer mit privater Steuerung
Warmepumpen und Zusatzheizungen

EEA 2 kVA bis 30 kVA

EEA >30 kVA

Blindleistungseinspeisung von Photovoltaikanlagen
Inselbetriebsféahige EEA

Lastabwurf Elektroautoladestationen
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Beispiel Aussenzéhlerkasten
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1) Mind. Tiefe bis Tiire bzw. Tiirschloss, sofem dieses vor einem

Apparateplatz angeordnet ist.

2) Rohr so verlegen, dass kein Wasser in die Fasssade und den
Aussenkasten eindringen kann. (wasserdichtes Rohr, abdichten)

3) Sickerpackung von Kabelfiihrung bis Sickerleitung
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mind. 700

Isolation zur
Verhinderung von
Kondenswasser

mind. 700
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PEB0  30cm ok
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Leitungseinfiihrung von oben
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Leitungseinfihrung von unten
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NHS-Lastschaltleiste Leitungseinfihrung von oben

+2.B. Hager 400A mit DIN2 Schaltgriff, LVSG3AES 2x PE 120 Rohr
+2B. Hager 630A mit DIN3 Schaltgriff, LVSG3AES mind. 700 Uberdeckung
\

PEN Schiene fiir Nutensteine

—_————— e e e

700

N-Trenner

GKN 3x95/35

mind. jOO

GKN 3x150/150
GKN 3x(1x150/50)
GKN 3x(1x240/80)

185

mind. Schranktiefe 400mm

]_l
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I

Die Abdeckung der EB

spannungsfiihrenden Teile —

muss plombierbar sein. S = I __ - “@ 1 I: ____ i
|
I

‘\\
A

mind. 800

* NHS - Lastschaltieiste mind. DIN2 e

100
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NHS-Lastschaltleiste Leitungseinfihrung seitlich

+2.B. Hager 400A mit DIN2 Schaltgriff, LVSG3AES
+2.B. Hager 630A mit DIN3 Schaltgriff, LVSG3AES

Masse in mm

* NHS - Lastschaltleiste mind. DIN2

Die Abdeckung der

spannungsfiihrenden Teile

muss plombierbar sein.

mind. Schranktiefe 400mm

GKN 3x95/95

GKN 3x150/150

GKN 3x(1x150/50)

GKN 3x(1x240180)

N-Trenner

185

185

ca. 400
2000

PEN Schiene fiir Nutensteine

Kabelschnellverleger

Befestigungspunkt der Kabel

Profilschienen 32/18/3

100

700

— | — ] —— — — — ]

100
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NHS-Lastschaltleiste Leitungseinfihrung von unten

+2.B. Hager 400A mit DIN2 Schaltgriff, LVSG3AES
+2.B. Hager 630A it DIN3 Schaltgriff, LVSG3AES

Masse inmm

* NHS - Lastschaltieiste mind. DIN2

Die Abdeckung der

spannungsfiihrenden Teile

mind. Schranktiefe 400mm

GKN 3x9595

GKN 3x150/150

GKN 3x(1x150/50)

GKN 3x(1x240/80)

N-Trenner

185

185

PEN Schiene fiir Nutensteine

mind. 400

700

100

“_Beton - Boden.

-/ Beton-Boden. .~

2x PE 120 Rohr unter Bodenplatte

: mind. 700 Uberdeckung

Muffe

4
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Leistungsschalter Leitungseinfihrung von oben

xPE120
min. 700 Uberdeckung
Masse in mm / // //
600
g
Kabelschneliverleger
Befestigungspunkt der Kabel
Profilschienen 32/18/3

GKN 6x (1x150/50)
GKN 3x (1x240/80)
GKN 3x (1x300/100)

Leitsungsschalter
2.B. ABB SACE X1

Die Abdeckung der
spannungsfihrenden Teile
mind. Schranktiefe 400mm
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Leistungsschalter Leitungseinfihrung seitlich

Masse in mm

Die Abdeckung der
spannungsfihrenden Teile
muss plombierbar sein.
mind. Schranktiefe 400mm

Leistungsschalter

Leistungsschalter
2.8. ABB SACE X1

GKN 6x (1x150/50)
GKN 3x (1x240/80)
GKN 3x (1x300/100)

PEN

N-Trenner

PEN Schiene filr Nutensteine

100

F

o
!
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o

/

1000

o
:
1
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|

Kabelschnellverieger

Befestigungspunkt der Kabel
Profilschienen 32/18/3

7 W

mind. 700 Uberdedu\g/
APE120

R2600
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Leistungsschalter Leitungseinfihrung von unten

Masse inmm

Die Abdeckung der
spannungsfihrenden Teile
muss plombierbar sein.
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2x PE 120 Rohr
mind. 700 Uberdeckung

Muffe
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Lagebezeichnung der Wohnungen Teil 1

Beispiele fur Geschossdefinitionen
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Beispiele fiir die Wohnungsnummerierung
Beispiel 1:
Erdgeschoss 1. Obergeschoss 1. Untergeschoss
$ 4 102 108 | 4o w@g 9904
1 %\’ 5 101 % 105 9901 E 9905
Hauseinga.ng
Beispiel 2:
Erdgeschoss 1. Obergeschoss
- o~ [s2} T n ©
*Nﬂﬁw*mwesefeee
Fammy g Lﬂlé NN N LT AN NN
Hauseingan;;
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Bild S7.7 (1)-2
Lagebezeichnung der Wohnungen Teil 2

Beispiel 3:
Erdgeschoss 1. Untergeschoss
2 9902
1 9901
6 5 4 3 9906 | 9905 | 9904 | 9903
C
| u| L
Hauseingang
Beispiel 4:
Erdgeschoss 1. Obergeschoss
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Bild S7.7 (1)-3
Lagebezeichnung der Wohnungen Teil 3

Regelung von Sonderfallen bei der Nachfuhrung

Der Umgang mit Sonderféllen soll pragmatisch gehandhabt werden und verhaltnisméssig sein. Die
untenstehenden Regelungen sind in diesem Sinne als Empfehlung zu sehen.

=  Wohnungsdivision (,,Splitting*)
Bei einer Wohnungsdivision behalten nicht betroffenen *Vohnungen ihre Nummerierungslogik bei. Den
betroffenen Wohnungen werden neue Nummern zugeordnet. Diese werden fortlaufend und aufbau-
end auf den zuletzt verwendeten Nummern auf dem Stockwerk, ' ‘ergeben.
Bei grésseren Umbauten kann eine komplette Neunummerierung des Stockwerks sinnvoll sein.
vorher nachher

2 F(ILJ[L' 3 2 {L{[L‘ 3

~ 7 6 — .7
1 4 4
5

——1

Hauseingang Hauseingang

=  Wohnungszusammenlegung
Bei einer Wohnungszusammenlegung behalten nicht betroffene Wohnungen ihre Nummerierungslogik

bei. Bei den betroffenen Wohnungen féllt die hdhere Wohnungsnummer weg.
Bei grésseren Umbauten kann eine komplette Neunummerierung des Stockwerks sinnvoll sein.

vorher nachher
2 2
Al >

,/[L1 3
g
e N
1 4 1 4

Hauseingang Hauseingang
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Zahlersteckklemme bis 80 A

Reserveschlaufe hinter Zahlerplatte
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Ubersicht Rundsteuerbefehle
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Schema S8.5 (5)
Wassererwarmer mit privater Steuerung

Warmwassererwarmer

Private
Steuerung

Lastabwurf (Not)

Signal von RSE

Schaltzusténde:
Tarifleiter spannungslos --------> freigegeben
Tarifleiter unter Spannung -----> gesperrt
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Warmepumpen und Zusatzheizungen

Wérmepumpeanlage
Kompressor + Zusatzheizung 2 3.7 kVA

elektrische elektrische
Kompressor Zusatzheizung intern Zusatzheizung extern
0,
% 3\ RN

S L ]

I

Legende Steuerleiter Schaltzustande:
0 |Stevemeutralleiter Tarifleiter spannungslos
. -—> gespert
1| Sperrung Warmepumpe Tarifleter unter Spannung
2 |Spermung Zusatzheizung | ~ freigegeben

FS = Femschalter ab Steuerstromkreis
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EEA 2 kVA bis 30 kVA

— = — 7 71
EEA | Anlagesteuerei_nheitfalls |
erforderlich
L - - —
Ansteuerung auch direkt
im Laststromkreis mdglich
(Offner-Schiitz)
5
&
|1_T| Trennklemmen
(plombierbar)
V4 \r [
plomb.
© O,
Signal von RSE
F% - 0% /100%
Schaltzustande:

Tarifleiter spannungslos --------> freigegeben
Tarifleiter unter Spannung ----> gesperrt
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Schema S10.3 (5)-2
EEA >30 kVA

60%
EEA o
GND

z RSE
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- o
plomb. plomb.
I | I
I I
I |
_[_ U SIS Fup—
|
LO 1i2i3j Steuerklemmen
(plombierbar)
RSE Zusatzlicher Rundsteuerempfanger pro
EEA | Eea
>30kVA
|
Legende Steuerleiter Leiter unter Spannung
0 | Steuerneutralleiter 112 | 3 |Leistung PVA
1| 0% Leistung 0%
2 | 30% Leistung 30%
3 | 60% Leistung 60%
100%
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Blindleistungseinspeisung von Photovoltaikanlagen

Leistungsfaktor cos ¢ in Abhéangigkeit von U [%)]

1.01
— Kapazitiv

= |nduktiv
0.99

0.98
0.97
0.96
0.95

0.94

Leistungsfaktor cos ¢

0.93

0.92

0.91

0.9

86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114

Spannung U [% der Nennspannung]
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Schema S10.6 (4)
Inselbetriebsfahige EEA

Speisung Speisung Riickmeldekontakt
Gemeindewerke Rilti Notstromversorgung an EEA
X1 L1 L2 L3| N |PE X4|L1|L2|L3| N |PE
“ II K1
1 1] 1
11— I
212 | 21
K4
| 2
| 1] 1] 1
L
I
| 2| 22
|
-
f 1
{ 7
AP I
| \2\4 Py I e 2
e L e T e T 4
NIV s
'KZ\\\\ :, S ! I_I_ o
| i | Y
| [2]
Rl R R| R
I_J_______| Kt 4 K& K5
X2 (L1|L2]|L3| N |PE X3|L1|L2|L3| N |PE
ubrige Verbraucher Notstromberechtigte
Verbraucher

K1: Kuppelschalter 1
K2: Kuppelschalter 2 (optional)

K3: Nullpunktrelais 1
K4: Nullpunktrelais 2

Kuppelschalter muss Einfehlersicher sein!
Doppelter Kuppellschalter oder Riickmeldekontakt.

optional

Gemeindewerke Riti
Werkstrasse 27
Postfach 358

8630 Ruiti
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Lastabwurf Elektroautoladestationen

Ladestation oder Ansteuerung auch dber
Steckdose Ladesteuerung maglich

Lastabwurf (Not)

Signal von RSE

Schaltzustande:
Tarifleiter spannungslos ---—-> Freigabe
Tarifleiter unter Spannung -----> gesperrt
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Anhang Arealnetze

Die Weisungen der GWR Uber Arealnetze orientieren sich am Stromversorgungsgesetz (StromVG), an
der Stromversorgungsverordnung (StromVV) und am Branchendokument ,Arealnetze, Handhabung von
Elektrizitatsleitungen von kleiner raumlicher Ausdehnung zur Feinverteilung von elektrischer Energie” des
Verbandes Schweizerischer Elektrizitatsunternehmen (VSE). Das genannte Branchendokument gilt als
Grundlage und ist im Versorgungsgebiet der GWR vollumfanglich anzuwenden. Zusatzlich werden dazu
folgende ergdnzende Weisungen festgehalten:

5 Rechtliche Vorgaben

54 Rechte und Pflichten der Arealnetzeigentiimer (ANE)

(6) Gemass Stromversorgungsverordnung (StromVV Art. 11 Abs. 2) kann der Netzzugang nur per
1. Januar beantragt werden. Beantragt ein Endverbraucher innerhalb eines Arealnetzes den
Netzzugang, so sind die GWR rechtzeitig durch den ANE schriftlich zu informieren. Dem
Informationsschreiben ist eine Kopie des Antrages auf Netzzugang des Endverbrauchers oder
des bevollmachtigten neuen Energielieferanten beizulegen. Diese Dokumente miissen durch den
ANE bis jeweils zum 31. Oktober an die GWR weitergeleitet werden. Werden die erforderlichen
Dokumente erst nach Ablauf dieser Eingabefrist eingereicht, kann die GWR den beantragten
Netzzugang nicht auf Ende des Jahres realisieren.

(11)  Der Energiebezug des Endverbrauchers der letzten 12 Monate muss durch den ANE den GWR
offengelegt werden.

Der neue Energielieferant muss durch den ANE den GWR bekanntgegeben werden.

8 Messwesen / Datenmanagement

8.1.1 Allgemeines
(1) Die Grundgebuhren richten sich nach den Tarifblattern der GWR.

3) Anlagen welche zur Aufnahme von Messeinrichtungen der GWR erstellt werden, missen den
jeweiligen Werkvorschriften entsprechen.

Die Messeinrichtung muss fur die GWR und den Endverbraucher zwingend jederzeit zuganglich
sein (WVCH 2021 Art. 7.5 (1)).

Fur Gewerbe- und Industriebauten ist der Standort mit den GWR zu vereinbaren. Andernfalls ist
der Zugang nach Absprache mit den GWR durch andere Méglichkeiten, z. B. Schlusselrohr,
Schlusseltresor, etc., dauernd und gefahrenlos zu gewahrleisten. Der Zugang zu weiteren
R&aumen darf nicht méglich sein (WVCH 2021 Art. 7.5 (5)).
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8.1.2

3)

(5)

Messstellen der Drittkunden (EV/DK) im Arealnetz

Miissen auf Grund der neuen Messung technische Anderungen an der Installation vorgenommen
werden, so gehen diese zu Lasten des ANE.

Koénnen aus der Anlage des ANE bestehende Messwandler ilbernommen werden, so sind die
entsprechenden Eichzertifikate an die GWR zu Ubergeben. Die Messwandler miissen den
Anforderungen der Verordnung des Eidgendssischen Justiz- und Polizeidepartementes (EJPD)
Uber Messmittel fur elektrische Energie und Leistung (EMmV) entsprechen und gultige
Eichzertifikate besitzen. Der ANE bleibt weiterhin Eigentiimer der jeweiligen Messwandler.

Die GWR stellen dem ANE die Messdaten zur Verfigung, um den Betrieb des Arealnetzes
sicherzustellen und eine allfallige Abrechnung der Netznutzung an den Endverbraucher zu
ermdglichen.
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